
Anlage 3.3/1 

zur Anwendung der Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau 
in Bayern 

 

Die Richtlinie entspricht der Muster-Industriebaurichtlinie M-IndBauRL. 

 

Die Aussage der Tabelle 1 der Muster-Industriebaurichtlinie über die 
Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile sowie die Größen 
der Brandabschnittsflächen ist nur für oberirdische Geschosse anzuwenden. 

 

Bei Anwendung der technischen Regel gilt zusätzlich Folgendes: 

01. Die Richtlinie gilt für Industriebauten, die Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 3 
Bayer. Bauordnung (BayBO) sind (Gebäude mit mehr als 1 600 m2 Fläche des 
Geschosses mit der größten Ausdehnung). Die Richtlinie stellt sowohl 
weitergehendere als auch geringere Anforderungen im Sinne des Art. 54 Abs. 3 
BayBO an Industriebauten; im Übrigen bleiben die Anforderungen der BayBO 
unberührt. 

Für Industriebauten, die keine Sonderbauten sind, kann die Richtlinie bei der 
Entscheidung über Abweichungen nach Art. 63 Abs. 1 BayBO von den 
entsprechenden Vorschriften der BayBO herangezogen werden; sie ist dann 
insgesamt anzuwenden. 

02. Soweit der Wortlaut der Richtlinie auf Regelungen der Musterbauordnung 
(MBO) Fassung 1997 verweist, sind die entsprechenden Regelungen der 
BayBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 zugrunde zu 
legen:  

in Abschnitt 1 anstelle von § 17 Abs. 1 MBO Art. 12 BayBO, 

in Abschnitt 4.3 anstelle von § 3 Abs. 3 Satz 3 MBO Art. 3 Abs. 2 Satz 3 BayBO, 

in Abschnitt 5.2.3 anstelle von § 5 MBO Art. 5 BayBO,  

in Abschnitt 5.11.4 anstelle von § 30 Abs. 1 MBO Art. 30 Abs. 1 BayBO,  

in Tabelle 1 Fußnote 3 anstelle der Worte „Gebäude geringer Höhe“ die Worte 
„Gebäudeklasse 3“ und an Stelle von § 25 Abs. 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 
Nr. 2 MBO Art. 25 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 Nr. 2 BayBO. 

03.  Zu Abschnitt 3.9, Sicherheitskategorien 

Die Sicherheitskategorien K 2 bis K 3.4 sind nur anzunehmen, wenn die 
Brandmeldeanlage den einschlägigen technischen Regeln entspricht (s. 
Abschnitt 5.12.8). 

Die Sicherheitskategorie K 3.1 ist nur anzunehmen, wenn die Werkfeuerwehr 
Abschnitt 3.10 entspricht und während des Betriebs über eine 
Mindestschichtstärke von neun Feuerwehrangehörigen verfügt, von denen 
sechs Feuerwehrangehörige, darunter der Gruppenführer, hauptberuflich für die 
Werkfeuerwehr tätig sind. 

Der nach Satz 4 zulässige Ersatz einer automatischen Brandmeldeanlage durch 
eine ständige Personalbesetzung setzt voraus, dass die Personen von ihren 
Arbeitsplätzen aus den gesamten Brandabschnitt oder Brandbekämpfungs-



abschnitt ständig einsehen können und über die technischen Mittel verfügen, 
einen Brand zu melden. 

04. Zu Abschnitt 3.10, Werkfeuerwehr  

Die Werkfeuerwehr muss nach Art. 15 Abs. 2 Bayer. Feuerwehrgesetz (FwG) 
anerkannt oder angeordnet sein. 

Als die Stelle des Industriebaus, von der aus vor Ort erste 
Brandbekämpfungsmaßnahmen vorgetragen werden, ist jeder Punkt des 
Industriebaus zu verstehen. 

05. Zu Abschnitt 5.5.3 

Werden Rettungswege in andere Brandabschnitte oder Brandbekämpfungs-
abschnitte geführt, so müssen sie dort auf Rettungswege führen. 

 


